
allein aus sachfremden Erwägungen eine Entscheidung fällt,
mag diese sich auch noch im Rahmen des eröffneten Ermes-
sensspielraums bewegen. Für das Vorliegen des Rechtsversto-
ßes genügt der bedingte Vorsatz, für die Schwere als bewusste
Entscheidung gegen Gesetz und Recht verlangt der BGH57

direkten Vorsatz:
„Der subjektive Tatbestand der Rechtsbeugung setzt min-

destens bedingten Vorsatz hinsichtlich eines Verstoßes gegen
geltendes Recht sowie einer Bevorzugung oder Benachtei-
ligung einer Partei voraus. Das darüber hinausgehende sub-
jektive Element einer bewussten Abkehr von Recht und Ge-
setz bezieht sich auf die Schwere des Rechtsverstoßes. Auf
eine persönliche Gerechtigkeitsvorstellung des Richters
kommt es nicht an.“

Die restriktive Auslegung des § 339 StGB58 durch den BGH
ist gewiss von dessen Schutzwirkung geprägt. Wer wegen sei-
ner Tätigkeit bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechts-
sache zur Verantwortung gezogen werden soll – zB weil er
aufgrund einer Falschverdächtigung nach § 164 StGB U-Haft
gegen den Verdächtigen anordnet –, kann insoweit nur bestraft

werden, wenn ihm eine Rechtsbeugung nach § 339 StGB nach-
gewiesenwerden kann – Sperrwirkung des § 339 StGB.59

G. STPO UND JAO
Strafprozessuale Verfahrensgrundsätze, die Rolle und die
Rechte und die Pflichten der wesentlichen Verfahrensbetei-
ligten, strafprozessuale Zwangsmaßnahmen und die Lehre
der Beweisverwertungsverbote: Alle diese strafprozessualen
Aspekte lassen sich im Rahmen des materiellen Strafrechts zu
Prüfungszwecken einordnen. Und das sind im Wesentlichen
neben wenigen anderen Aspekten die strafprozessualen
Grundkenntnisse, die die Justizausbildungsordnungen von
Ihnen verlangen – s. bspw. § 3 IV Nr. 4 b) BerlinerJAO oder
§ 8 II Nr. 8 JAPrO Baden-Württemberg.

57 BGHSt 59, 144; dazu Hoffmann-Holland/Putzer (Fn. 1) Rn. 667; Wessels/Hettin-
ger (Fn. 1) Rn. 1138.

58 Umfassend und kritisch dazu Fischer (Fn. 1) StGB § 339 Rn. 26 ff.
59 S. Fischer (Fn. 1) StGB § 339 Rn. 48.
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Wiss. Mit. Jannik Rienhoff, Marburg*

„Pulp Fiction – Die Diner-Szene“

Raub, Erpressung, Diebstahl
Durchschnittlich
5 Stunden
Textausgabe des StGB, StPO

& SACHVERHALT
Die beiden Ganoven Yolanda „Honey-Bunny“ (H) und Ringo „Pumkin“ (P) frühstücken in
einem Restaurant. P erzählt H, während er einen Cheeseburger verschlingt, folgende wahre
Geschichte, die er von dem gemeinsamen Freund A gehört hat:

A hatte B dazu gebracht, in die lokale Bank zu gehen. B ist mit seinem Mobiltelefon zum
Bankschalter gegangen und hat es wortlos dem Angestellten C übergeben. Am anderen Ende
der Leitung war A, der mit dem Bankangestellten sprach. A sagte, dass er die Tochter von B
in seiner Gewalt habe. Sollte C nicht umgehend A das gesamte Geld vom Schalter aushändi-
gen, würde er die Tochter von B umbringen. Aus Sorge um die Tochter übergab C dem B
10.000 EUR. B konnte unbemerkt verschwinden und A die Beute übergeben. Die Tochter
von B wurde freigelassen und auch B selbst überstand alles unversehrt.

Motiviert von dieser Erfolgsgeschichte beschließen H und P das Restaurant zu überfallen.
Sie wollen dabei wie immer vorgehen: H hält die zahlreichen Gäste „in Schach“, während P
die Kasse ausräumt. H macht gegenüber P deutlich, dass sie die Waffe niemals einsetzen
werde. Wie geplant zücken beide ihre Revolver. H zwingt die Gäste dazu, sich auf den Boden
zu legen und fesselt sie, während P die Einnahmen des Tages aus der Kasse nimmt. Nachdem
sie feststellen, dass nur wenig Geld in dem Restaurant vorhanden ist, kommt H eine Idee: Sie
holt einen Plastikbeutel und nimmt zusammen mit P jedem der noch auf dem Boden
liegenden und verängstigten Gäste das Portemonnaie ab.

Während P hierfür durch den Laden geht, entdeckt er seine alten Widersacher Jules (J) und
Vince (V) unter den Gästen. J schuldet ihm noch 100 EUR für den Verkauf eines Autos und
V ihm 100 EUR für eine verlorene Wette bei einem Boxkampf, was P schon lange eintreiben
wollte. P erkennt seine Chance, richtet seine Waffe auf J und V und nimmt ihre Geldbörsen.
Er entnimmt jeweils 100 EUR und gibt ihnen die Geldbörsen zurück.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von PD Dr. Jens Puschke, LL.M., an der Universität Marburg
sowie am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Hauke Brettel an der Universität Mainz und promoviert im Strafrecht an der Justus-
Liebig-Universität Gießen. Der Fall ist an den Film „Pulp Fiction“ (Miramax 1994, von Quentin Tarentino und Lawrence
Bender) angelehnt. Die Klausur wurde im Sommersemester 2015 an der Universität Marburg im Rahmen des Examensklausuren-
kurses gestellt.
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Nach dem erfolgreichen Beutezug verlassen H und P das Restaurant. Auf der Straße direkt
vor dem Geschäft sehen sie den Polizisten Zed (Z) auf seinem Motorrad. Um nicht erkannt
oder aufgehalten zu werden, schlägt H den Polizisten mit dem Knauf ihrer Pistole nieder. Z
hatte aber von dem Überfall überhaupt nichts mitbekommen und auch H und P nicht
bemerkt, weil er mit dem Rücken zum Restaurant auf seinem Chopper saß.

Wie haben sich A, H und P strafbar gemacht?

P und H werden verhaftet. Während der Untersuchungshaft fällt H wegen einer Überdosis
Heroin, welches sie fälschlicherweise für Kokain hält, ins Koma. Das Verfahren gegen P wird
eröffnet und er zu einer mehrjährigen Haftstrafe rechtskräftig verurteilt. Als H wieder
erwacht, wird auch gegen sie Anklage erhoben. P, der immer noch seine Freiheitsstrafe
verbüßt, bittet seinen Rechtsanwalt Winston (W), seine Freundin H ebenfalls zu verteidigen,
schließlich ist er durch seine Verteidigung mit dem Fall vertraut.

Kann W die Verteidigung von H übernehmen?

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur ist nicht ganz einfach und gehört zu den anspruchsvolleren Aufgaben, da sie vor
allem auf einen Themenkomplex des Besonderen Teils des StGB abzielt. Schwerpunkte bilden die
Abgrenzungen zwischen Raub, Diebstahl und räuberischem Diebstahl. Hierbei sind die verschiedenen
Ansätze zu diskutieren. Bei den einzelnen Prüfungen gibt es kleinere Streitpunkte, die zu erörtern sind.
Hierzu gehören die Dreiecksverhältnisse und die Qualifikationen oder das Betreffen im Rahmen des
räuberischen Diebstahls. Der Aufbau an sich und das Erkennen der zentralen Straftatbestände sollten
den Studierenden weniger Probleme bereiten.

A. STRAFBARKEIT VON A

Das Geschehen in der Bank

1. Strafbarkeit wegen räuberischer Erpressung in mittelbarer Täterschaft, §§ 253,
255, 25 StGB

A könnte sich wegen räuberischer Erpressung in mittelbarer Täterschaft gemäß §§ 253, 255,
25 StGB strafbar gemacht haben, indem er B dazu zwang, in die Bank zu gehen und C dazu
brachte, an B Geld auszuzahlen.

a) Tatbestand
Zunächst ist der objektive Tatbestand bezüglich der Tat des Tatmittlers zu prüfen.

Für eine Strafbarkeit wegen räuberischer Erpressung müsste hierfür zunächst eine qualifi-
zierte Nötigung vorliegen. In Betracht kommt eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib und Leben. Drohung ist das Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt
der Drohende Einfluss zu haben vorgibt (HK-GS/Duttge, Handkommentar Gesamtes Straf-
recht, 3. Aufl. 2013, StGB § 249 Rn. 5 f.). Ob die Drohung tatsächlich umgesetzt werden
kann, ist unerheblich. Eine Geiselnahme kann auch nur vorgetäuscht sein oder ein Dritter
kann vorgeben der Geiselnehmer zu sein (BGHNStZ 1985, 408; s. auch BGHSt 23, 294).

Das Übel muss eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben darstellen. Entscheidend ist,
dass das Mittel den Anschein von Ernstlichkeit vermittelt und vom Adressaten ernstgenom-
men wird. Die angedrohte Gefahr muss nicht gegen den Nötigungsadressaten selbst gerichtet
sein (Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 31. Aufl. 2014, § 7 Rn. 326). Notwendig ist ein
gewisses Näheverhältnis, sodass der Adressat sich verantwortlich fühlt. Dies wird bei der
Drohung sehr weit ausgelegt (Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014, StGB § 240 Rn. 15;
Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, StGB § 240 Rn. 37). Dem Opfer muss die angedrohte Tat als
Übel erscheinen und es in eine Zwangslage versetzen (BGHSt 42, 378 [379]; 38, 316 [318];
HK-GS/Rössner/Otto aaO StGB § 240 Rn. 10, 17; MüKoStGB/Sander, Münchener Kom-
mentar zum StGB, 2003, StGB § 253 Rn. 7). Entscheidend ist hier zudem die Gefährlichkeit
des Täters. Die herrschende Lehre nimmt die Möglichkeit einer Dreiecksnötigung grund-
sätzlich an (Küper JURA 1983, 206 [207]; KrackNStZ 1999, 134).

Im Falle des B erscheint dies fraglich. A hat gegenüber C mit dem Tod der Tochter von B
gedroht. Der Angestellte C steht nicht in einem Näheverhältnis zur Tochter. Allerdings ergibt
sich durch die konkrete Situation eine (zumindest gefühlte) Verantwortlichkeit seinerseits für
ihr Leben. Es kommt auf sein Verhalten an, ob die Drohung wahr gemacht wird. C befindet
sich demnach in einer Zwangslage.

Eine qualifizierte Nötigung liegt mithin vor.

qualifizierte Nötigung

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR STRAFRECHT · „PULP FICTION – DIE DINER-SZENE“

746 10/2016

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N




